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Finanziell unterstützt durch 
die Europäische Union

Gepäck verloren oder beschädigt?

Zugverspätung oder Zugausfall? 

Ihre Rechte  

kurz und

knapp



Egal, ob Sie mit der Bahn quer durch die EU  
reisen oder Sie in Deutschland unterwegs sind:  

Dank Europa haben Sie Rechte, wenn Ihr 
Zug ausfällt, Verspätung hat,  das Gepäck  

beschädigt wurde oder verloren ging. 

Wir erklären Ihnen welche und  
wie Sie diese durchsetzen.

Barcelona,

Brüssel,
Rom oder

Paris?



Grenzüberschreitende
Fahrten in der EU

* Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
 vom 23.10.2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr

Ihre Rechte* bei Fahrten von einem EU-Land  
in ein anderes:

WENN DER ZUG VERSPÄTET IST

 ✓ Einfache Fahrt: Kommt der Zug mit 60 
bis 119 Minuten Verspätung am Ziel an, 
können Sie 25 % des Fahrpreises zurück-
verlangen; ab 120 Minuten sogar 50 %. 

 ✓ Haben Sie ein Hin- & Rückfahrt-Ticket 
gebucht, wird für die  Entschädigung 
der halbe Fahrpreis zugrunde gelegt.

Bei einer Verspätung von mehr als 60 
Minuten sollte das Bahnunternehmen ...

 ✓ Sie mit Speisen und Getränken versorgen.

 ✓ die Übernachtung sowie die Fahrt zum 
Hotel und wieder zurück bezahlen, falls 
eine Unterbringung erforderlich ist.
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Bei einer Verspätung von mehr als 
60 Minuten können Sie ...

die Fahrt abbrechen, sich kostenlos zum 
Startbahnhof zurückbringen lassen und

 ✓ den Betrag für die nicht gefahrene   
Teilstrecke zurückverlangen.

 ✓ den vollen Fahrpreis zurückfordern, 
wenn die Reise sinnlos geworden ist.

 ✓ sich von der Bahn auf einen späteren  
Zug umbuchen lassen. 

©
 d

es
ig

ne
d 

by
 Ij

ea
b 

- F
re

ep
ik

.c
om

https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/karte-verlassen-eisenbahn-outdoor-aktivitat-freiheit_1235251.htm#term=mann%20bahnhof&page=1&position=5


 ✓ Ihre Rechte gelten auch bei höherer 

Gewalt, z. B. Unwetter oder Streik. 

 ✓ Sie können zwischen einem Gutschein 

oder der Auszahlung des Geldbetrages 

als Entschädigung wählen. 

Hinweis

Folgeschäden aus der Verspätung,  

z. B. ein verpasster Flug, werden  
nicht übernommen.

Wichtig

WENN DIE VERSPÄTUNG ABSEHBAR IST

Zeichnet sich schon vor Antritt der Fahrt  
eine Verspätung von mehr als 60 Minuten  
ab, können Sie ... 

 ✓ auf die Fahrt verzichten und den 
Ticketpreis zurückfordern. 

 ✓ sich auf einen späteren Zug umbuchen lassen. 
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WENN DER ZUG AUSFÄLLT

Fällt Ihr Zug aus, können Sie ...

 ✓ bei einer Verspätung von mehr als  
60 Minuten sich kostenlos zum Startbahn- 
hof zurückbringen lassen und den vollen 
Fahrpeis zurückverlangen, wenn die 
Reise für Sie sinnlos geworden ist. 

 ✓ sich auf einen anderen Zug umbuchen 
lassen. Kommen Sie trotz Umbuchung 
mit 60 bis 119 Minuten Verspätung am 
Zielbahnhof an, steht Ihnen 25 % des 
Fahrpreises zu; ab 120 Minuten 50 %. 

Bei einer Verspätung von mehr als 60 
Minuten sollte das Bahnunternehmen ...

 ✓ Sie mit Speisen und Getränken versorgen.

 ✓ die Übernachtung sowie die Fahrt zum 
Hotel und wieder zurück bezahlen, falls 
eine Unterbringung erforderlich ist.    
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Zur Info

 ✓ Die Rechte gelten nur, wenn das Ticket  
zusammenhängend gebucht wurde;  
wenn Sie z. B. nur ein Ticket von Hamburg  
nach Madrid gebucht haben.

 ✓ Falls Sie die Fahrkarten einzeln gekauft haben, 
z. B. ein Ticket von Hamburg nach Paris und 
später ein weiteres von Paris nach Madrid, 
können Sie für die verpasste Anschluss- 
verbindung keine Rechte geltend machen.

Falls die Bahn kein Hotel anbieten kann oder 

Sie Speisen und Getränke aus eigener Tasche 

bezahlen müssen: Bewahren Sie Quittungen auf, 

um den Betrag von der Bahn zurückzufordern.

Wichtig



Fahrten innerhalb Deutschlands
 ✓ Sie haben die gleichen Rechte wie bei 

Fahrten von einem EU-Land in ein anderes. 

Darüber hinaus steht Ihnen im Nahverkehr  
Folgendes zu*:

Ist zu erwarten, dass Sie mit mindestens ...

 ✓ 20 Minuten Verspätung am Zielbahnhof 
eintreffen, können Sie mit einem anderen, 
auch höherwertigeren Zug fahren,  sofern 
hierfür keine Reservierung nötig ist. 

 ✓ 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof  
ankommen und die planmäßige Ankunfts-
zeit zwischen 0 und 5 Uhr liegt, können 
Sie ein anderes Verkehrsmittel nehmen. 
Bis zu 80 € werden erstattet. Das gilt auch, 
wenn Sie die letzte Zugverbindung des 
Tages gebucht haben, der Zug ausfällt und 
Sie Ihr Ziel nicht vor 24 Uhr erreichen.

* Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 08.09.1938



 ✓ Diese Rechte gelten für alle Züge, S-Bahnen und den IC-Bus.

 ✓ Entschädigungen unter 4 € werden nicht ausgezahlt. 

 ✓ Sie können als Entschädigung zwischen einem Gutschein 

oder der Auszahlung des Geldbetrages wählen.

 ✓ Im Nahverkehr braucht die Bahn Ihnen keine 

Speisen und Getränke anzubieten.

Wichtig

Nahverkehr

Fernverkehr

BahnCard 100

1,50 €

5,00 €

10,00 € 

2,25 €

7,50 €

15,00 €

 ✓ Zeitfahrkarten: Kommt der Zug mit mindes-
tens 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof 
an, gibt es pro Fahrt als Entschädigung

08

Zeitkarte



Das sind Ihre Rechte:

 ✓ Kostenlose Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen  
an Bahnhöfen, an denen Personal vorhanden ist.

 ✓ An Bahnhöfen ohne Personal:  
Informationen darüber, 
• welches die nächsten Bahnhöfe

mit Personal sind,
• welche Hilfeleistungen vor Ort 

direkt verfügbar sind.

 ✓ Entschädigung ohne Höchstgrenze, falls Mobilitäts-
hilfen oder Spezialausrüstung durch die Schuld der 
Bahn beschädigt werden oder verloren gehen.

Sollten Sie Hilfe benötigen, müssen Sie dies spätestens  
48 Stunden vorher anmelden. Ihr Ansprechpartner:  
Das Bahnunternehmen, der Fahrkartenverkäufer,  
Bahnhofsbetreiber oder Reiseveranstalter, der Ihnen  
das Ticket verkauft hat. 

Eingeschränkte 
Mobilität & Behinderung



Beschädigtes, verlorenes  
und verspätetes Gepäck
Sobald Sie Ihr Gepäck aufgegeben haben, haftet das 
Bahnunternehmen bei Beschädigung, Verspätung 
oder Verlust. Kontrollieren Sie daher Ihr erhaltenes 
Gepäck und lassen Sie sich Schäden ggfs. bestätigen.

Das steht Ihnen zu

• Höhe des Schadens nachgewiesen:  
max. 80 RE* je kg oder max. 1.200 RE  
je Gepäckstück

• Höhe des Schadens nicht nachgewiesen:  
20 RE je kg oder 300 RE je Gepäckstück

verlorenes 
aufgegebenes 
Gepäck

• Wertverlust des Gepäcks

• Bei Totalschaden: siehe verlorenes 
aufgegebenes Gepäck

verspätetes  
aufgegebenes  
Gepäck

Zu zahlen: 14 Tage lang, pro Tag

• Höhe des Schadens nachgewiesen:  
max. 0,80 RE je kg oder max.14 RE  
je Gepäckstück

• Höhe des Schadens nicht nachgewiesen:  
0,14 RE je kg oder 2,80 RE je Gepäckstück

beschädigtes  
Handgepäck

• maximal 1.400 RE pro Reisenden, wenn die 
Bahn am Schaden Schuld ist.

* 1 RE (Rechnungseinheit) entspricht 1,19 € . Stand 12/2017 10

beschädigtes  
aufgegebenes  
Gepäck



Falls Sie durch die Schuld des Bahnunternehmens 
verletzt werden, so muss dieses Ihnen innerhalb 
von 15 Tagen einen Vorschuss zahlen, der Ihre 
unmittelbaren wirtschaftlichen Bedürfnisse deckt. 

Außerdem hat das Unternehmen für den 
Schaden aufzukommen, der durch die not-
wendige medizinische Behandlung entstanden 
ist, z. B. Arzt-, Pflegekosten, sowie für finanzielle 
Einbußen durch Ihre Arbeitsunfähigkeit.

Personenschäden

So kommen Sie zu Ihrem Recht
 ✓ Dokumentieren Sie die Verspätung  

(Foto Anzeigetafel) und notieren 
Sie die Zugnummern.

 ✓ Lassen Sie sich die Verspätung, wenn 
möglich, bestätigen (sei es im Zug, am 
Info-Schalter, im Reisezentrum).

 ✓ Sammeln Sie Belege, z. B. Fahr-
karten, Gepäckscheine, Quittungen 
für Speisen, Getränke, Hotels.
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Falls Sie ...

 ✓ mit der Deutschen Bahn AG gefahren sind:  
Füllen Sie das Fahrgastrechte-Formular aus,  
geben Sie es mit den Belegen im DB Reisezentrum  
ab oder senden Sie die Unterlagen an das  
Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt.

 ✓ mit einem Unternehmen gefahren sind, das dem 
Servicecenter Fahrgastrechte angeschlossen ist:  
Füllen Sie das Fahrgastrechte-Formular aus. Senden  
Sie es mit den Belegen an das Servicecenter Fahrgast-
rechte. Die Liste der angeschlossenen Unternehmen 
finden Sie unter www.fahrgastrechte.info.

 ✓ mit einem anderen EU-Bahnunterunternehmen 
gefahren sind:  Kontaktieren Sie das Unternehmen,  
das Ihnen die Fahrkarte verkauft hat, z. B. per Brief  
oder Online-Formular.

https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/agb/befoerderungsbedingungen/fahrgastrechteformulare/2016/mdb_220024_160401_16-fahrgastrechte-formular_de.pdf
https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/agb/befoerderungsbedingungen/fahrgastrechteformulare/2016/mdb_220024_160401_16-fahrgastrechte-formular_de.pdf
http://www.fahrgastrechte.info/fileadmin/PDF_tbne/2017_10_02_Uebersicht_teilnehmende_EVU_am_SC_FGR_bahn.de.pdf


Beachten Sie folgende Fristen zur Geltendmachung  
Ihre Rechte:

Frist

1 Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
Ihrer Fahrkarte

Verspätung,
Zugausfall

21 Tage

Beschädigtes 
Gepäck

3 Tage, nachdem die Beschädigung  
bemerkt wurde

Personenschäden 12 Monate, nachdem der Schaden  
bemerkt wurde

Verspätetes  
Gepäck



Sollten Sie mit der Entscheidung des Bahnunternehmens 
nicht einverstanden sein, helfen folgende Stellen weiter:

Bei Problemen ...

 ✓ mit einem Bahnunternehmen aus dem EU-Ausland, 
Island oder Norwegen: 
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland 
www.evz.de

 ✓ im Fernverkehr:   
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personen-
verkehr e. V. (soep) - sofern das Unternehmen 
Mitglied der soep ist. Eine Liste der Unternehmen 
finden Sie unter www.soep-online.de.

 ✓ im Nahverkehr: 
• soep - www.soep-online.de
• SNUB - die Nahverkehrsschlichtungsstelle e. V. 

www.nahverkehrsnub.de
• Schlichtungsstelle Nahverkehr Nordrhein-Westfalen

www.schlichtungsstelle-nahverkehr.de

Weitere Hilfe erhalten Sie hier

14

http://www.evz.de
https://soep-online.de/assets/files/15.12.sop_Mitgliederliste.pdf
https://soep-online.de/
http://www.nahverkehr-snub.de/index.php?id=6
https://www.schlichtungsstelle-nahverkehr.de/doc12270A


 

Finanziell unterstützt durch 
die Europäische Union
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Unter dem Dach des

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland

 Bahnhofsplatz 3
 77694 Kehl 

 + 49 (0) 78 51 / 99 14 80

  info@cec-zev.eu

 
Wir sind für Sie telefonisch und vor Ort

erreichbar. Dienstags bis donnerstags

von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr.

Europäisches Verbraucherzentrum
 Deutschland

www.evz.de
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Herausgeber: Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. | Bahnhofsplatz 3 | 77694 Kehl  Tel.: + 49 (0) 78 51 / 99 14 80  Fax: + 49 (0) 78 51 / 991 48 11  
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